
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/6/26 1Ob11/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1991

Norm

AHG §1 Ba

AHG §1 Cd10

AHG §1 Cd14

UrhG §87

UrhG §87a

Rechtssatz

Ansprüche auf Herausgabe des Gewinns gemäß § 87 Abs 4 UrhG und der zur Vorbereitung erhobene

Rechnungslegungsanspruch gemäß § 87 a UrhG können im Amtshaftungsweg nicht verfolgt werden, wenn der

urheberrechtliche Eingriff durch Organe in Vollziehung der Gesetze erfolgt ist.
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